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REACH compliance

(EG) Nr. 1907/2006

 
 

REACH – Konformitätserklärung 

 
Die INDUCTRON Inductive Electronic Components GmbH erklärt hiermit, dass alle von uns  

hergestellten und verkauften Produkte den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr.1907 / 2006 

über die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (REACH)  

entsprechen. 

 

Die Produkte, die wir liefern, sind ausschließlich nicht chemisch und enthalten keine der  

aufgelisteten Stoffe, die in der letzten Veröffentlichung der Kandidatenliste der Stoffe mit sehr  

hohem Anliegen (SVHC) aufgeführt sind. 

Die von uns hergestellten Halb- oder Fertigprodukte werden als "Artikel" eingestuft und sind daher 

nicht verpflichtet zur Eintragung oder zur Erteilung von Sicherheitsdatenblättern (MSDS). 

Wir werden Ihnen unverzüglich, dem REACH-Artikel 33 entsprechend, mitteilen, wenn die  

Konzentration des Stoffinhalts in unseren Waren von der ECHA als "alarmierend" eingestuft wird. 

Wir erwarten jedoch keine solche Inzidenz. 

 

Wir sind bestrebt, die in der Zukunft zu veröffentlichenden EU-Richtlinien in Bezug auf  

die Beschränkung oder Begrenzung der Verwendung von Komponenten und/oder Stoffen  

kontinuierlich zu überwachen und einzuhalten. 

 

 

 

Schrobenhausen, den 09. März 2017 

 

 

 

 

gez. Gilbert Berger 

Geschäftsführer 


